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teils und der kameradschaftlichen gegenseitigen Hilfe ver
wirklicht.

Artikel II 
Mitgliedschaft

1. Ursprüngliche Mitglieder des Rates für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe sind die Länder, die das vorliegende Statut 
unterzeichnet und ratifiziert haben.

2. Die Aufnahme als Mitglied des Rates steht anderen Län
dern offen, die sich den Zielen und Prinzipien des Rates 
anschließen und ihr Einverständnis äußern, die im vor
liegenden Statut enthaltenen Pflichten zu übernehmen. 
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch Beschluß 
der Ratstagung auf der Grundlage offizieller Anträge der 
Länder.

3. Jedes Mitgliedsland des Rates kann aus dem Rat äustre- 
ten, nachdem es den Depositär des vorliegenden Statuts 
davon in Kenntnis gesetzt hat. Der Austritt wird sechs 
Monate nach dem Eingang der Mitteilung beim Depositär 
wirksam. Der Depositär setzt die Mitgliedsländer des Ra
tes vom Eingang einer solchen Mitteilung in Kenntnis.

4. Die Mitgliedsländer des Rates kommen überein:
a) die Erfüllung der von ihnen angenommenen Empfeh

lungen der Organe des Rates zu gewährleisten;
b) dem Rat und seinen Amtspersonen bei der Ausübung 

der im vorliegenden Statut vorgesehenen Funktionen 
die notwendige Unterstützung zuteil werden zu las
sen;

c) dem Rat die für die Durchführung der ihm obliegen
den Aufgaben notwendigen Unterlagen und Informa
tionen zur Verfügung zu stellen;

d) den Rat über den Verlauf der Erfüllung der von ihnen 
angenommenen Empfehlungen der Organe des Rates 
sowie der von ihnen im Rahmen des Rates erzielten 
Übereinkünfte zu informieren.

Artikel III 
Funktionen und Befugnisse

1. In Übereinstimmung mit den im Artikel I des vorliegen
den Statuts genannten Zielen und Prinzipien
a) organisiert der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

die allseitige wirtschaftliche und wissenschaftlich-tech
nische Zusammenarbeit der Mitgliedsländer des Rates 
mit dem Ziel der rationellsten Ausnutzung ihrer natür
lichen Ressourcen und der Beschleunigung der Ent
wicklung der Produktivkräfte und unterstützt die Ent
wicklung der sozialistischen ökonomischen Integration;

b) unterstützt der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe die 
Vervollkommnung der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung durch Organisierung von gegenseitigen 
Konsultationen zu Grundfragen der Wirtschaftspoli
tik, Koordinierung der Pläne für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft, Ausarbeitung von langfristigen Pro
grammen der Zusammenarbeit sowie durch Speziali
sierung und Kooperation der Produktion zwischen den 
Mitgliedsländern des Rates unter Berücksichtigung der 
weltweiten Arbeitsteilung;

c) ergreift der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe Maß
nahmen zum Studium der wirtschaftlichen und wis
senschaftlich-technischen Probleme, die für die Mit
gliedsländer des Rates von Interesse sind;

d) unterstützt der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
die Mitgliedsländer des Rates bei der Ausarbeitung, 
Abstimmung und Verwirklichung gemeinsamer Maß
nahmen auf den Gebieten:
der Entwicklung der Industrie und der Landwirtschaft 
der Mitgliedsländer des Rates;
der Entwicklung des Verkehrswesens zur vorrangigen 
Sicherung des zunehmenden Transports von Export-,

Import- und Transitgütern der Mitgliedsländer des 
Rates;
der effektivsten Nutzung der hauptsächlichsten Investi
tionen, die von den Mitgliedsländern des Rates für 
die Entwicklung der Zweige der Rohstoffgewinnungs
und Verarbeitungsindustrie sowie für den Bau von 
wichtigen Objekten bereitgestellt werden, die für zwei 
oder mehrere Länder von Interesse sind; 
der Entwicklung des Warenaustausches und .des Aus
tausches von Dienstleistungen der Mitgliedsländer des 
Rates untereinander und mit anderen Ländern; 
des Austausches von wissenschaftlich-technischen Er
rungenschaften und von fortschrittlichen Produktions
erfahrungen ;

e) unterstützt der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
die Mitgliedsländer des Rates bei der Verbindung ihrer 
mehrseitigen Zusammenarbeit im Rahmen des Rates 
mit der zweiseitigen Zusammenarbeit dieser Länder 
durch Sicherung eines umfassenden Informationsaus
tausches der Länder über die wichtigsten Maßnahmen, 
die von ihnen zweiseitig zur Realisierung von Vorhaben 
langfristiger Programme der mehrseitigen Zusammen
arbeit ausgearbedtet und durchgeführt werden;

f) ergreift der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe an
dere Maßnahmen, die für die Erreichung der Ziele des 
Rates notwendig sind.

2. Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe
a) ist in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Statut 

befugt, durch seine im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
handelnden Organe Empfehlungen anzunehmen und 
Beschlüsse zu fassen;

b) kann in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Sta
tut internationale Abkommen mit den Mitgliedsländern 
des Rates, mit anderen Ländern und mit internatio
nalen Organisationen schließen.

Artikel IV 
Empfehlungen und Beschlüsse

1. Empfehlungen werden zu Fragen der wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit angenom
men. Die Empfehlungen werden den Mitgliedsländern 
des Rates zur Behandlung mitgeteilt.
Die Verwirklichung der von ihnen angenommenen Emp
fehlungen erfolgt durch die Mitgliedsländer des Rates 
aufgrund von Beschlüssen der Regierungen oder anderer 
zuständiger Organe dieser Länder in Übereinstimmung 
mit ihrer Gesetzgebung.

2. Beschlüsse werden zu organisatorischen und Verfahrens
fragen gefaßt. Beschlüsse treten, soweit sie nichts anderes 
vorsehen oder sich nichts anderes aus ihrem Charakter 
ergibt, am Tage der Unterzeichnung des Tagungsproto
kolls des entsprechenden Ratsorgans in Kraft.

3. Alle Empfehlungen und Beschlüsse werden im Rat nur 
mit Einverständnis der interessierten Mitgliedsländer des 
Rates angenommen, wobei jedes Land das Recht hat, 
seine Interessiertheit an einer beliebigen im Rat zu be
handelnden Frage zu erklären.
Die Nichtteilnahme eines oder mehrerer Mitgliedsländer 
des Rates an einzelnen Maßnahmen, die für die anderen 
Mitgliedsländer des Rates von Interesse sind, behindert 
die interessierten Länder nicht, eine Zusammenarbeit zu 
diesen Maßnahmen im Rat durchzuführen.
Empfehlungen und Beschlüsse gelten nicht für die Län-

■ der, die ihre Nichtteilnahme an deren Annahme oder 
ihre Nichtinteressiertheit an der betreffenden Frage er
klärt haben. Jedes dieser Länder kann sich jedoch in 
der Folge den von den anderen Mitgliedsländern des Rates 
angenommenen Empfehlungen und Beschlüssen anschlie
ßen.


